
  

Vermieten – aber richtig!

Teil 2

Die praktische Gestaltung des Mietverhältnisses
Übergabe und Rücknahme der Wohnung

Abrechnung der Betriebskosten

Mieterhöhungen

Modernisierungen und Instandsetzungen

Mängel der Mietwohnung

Pflichtverletzungen des Mieters

Beendigung aus anderen Gründen, insbesondere 
Eigenbedarf



  

Vermieten – aber richtig!

Übergabe und Rücknahme der Wohnung:
Zurückbehaltungsrecht an der Wohnung:

Zahlung erster Miete darf nicht vorausgesetzt werden.

Anspruch nur auf Zahlung der ersten Rate der Mietsicherheit

Übergabeprotokoll bei Einzug:

„Danach war für die Kl. eindeutig ersichtlich, dass sie eine 
unrenovierte Wohnung übernehmen; sie haben die Mietsache 
somit in dem Zustand akzeptiert, in dem sie sich befand.“

(BGH, Urt. v. 8.7.2020 – VIII ZR 163/18)

Mieter akzeptiert also schlechten Zustand als vertragsgerecht – 
soweit Mängel erkennbar waren.



  

Vermieten – aber richtig!

Übergabeprotokoll

1.Mietobjekt: _______

Anwesende Parteien:

Für den Vermieter _______

Für den Mieter _______

Die Anwesenden haben das Mietobjekt besichtigt und dabei folgenden Zustand 
festgestellt:

Wohnzimmer: _______, Schlafzimmer: _______, Kinderzimmer _______,

Küche: _______,   Bad: _______, WC: _______

Folgende Schlüssel werden den Mietern übergeben:

_______

Zählerstände:

Strom: Zählernummer: _______ Zählerstand: _______
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Die Abrechnung:
1. Nur die Kosten, die im Vertrag aufgeführt sind, dürfen umgelegt 
werden

2. Die Abrechnung muss enthalten:

a. Die Gesamtkosten

b. Den Verteilerschlüssel mit Erläuterung

c. Den Anteil des Mieters nach Verteilerschlüssel und Zeitraum

d. Das Abrechnungsergebnis, Differenz aus Vorauszahlung und 
Gesamtergebnis 

Dann ist die Abrechnung formal ordnungsgemäß, egal ob die 
Zahlen stimmen!

3. Die Heizkosten sind nach der Heizkostenverordnung zu 
berechnen.
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Unterscheidung formelle und materielle Richtigkeit: Eine formal 
unrichtige Abrechnung entfaltet keine Wirkung!

Der Vermieter muss den Zugang der Abrechnung bis zum Ablauf 
des folgenden Kalenderjahres beweisen.

Der Mieter hat ein Recht auf Einsicht der Belegen, kein Recht auf 
Zusendung. Ohne Belegeinsicht kann die Abrechnung in der Regel 
nicht bestritten werden.

Der Mieter kann Einwände gegen die materielle Richtigkeit der 
Abrechnung bis ein Jahr nach Vorlage der Abrechnung erheben.
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Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 -31.12.2019

Position Gesamtbetrag
in €

Verteiler-
schlüssel

Einzelbetrag 
in €

Erläuterung der 
Verteilerschlüssel
Wohnfläche:
Gesamt:200 m²,
Ihre Wohnung (W2):
76m², Anteil daher 
38% 
Pro Wohnung: 
Wohnungen 2, Anteil 
daher 50%;
Pro Kopf:
Bewohner insgesamt: 
4, Ihre Wohnung 2, 
Anteil daher 50%;
Direkt:
Gemäß anliegender 
ISTA Abrechnung 
( HeizKostenVO)
Verbrauch:
Ablese Summe  
130m³, Ablese W2 
60m³, Anteil somit 
46% 

Versicherung 423,30 Wohnfläche 160,85 €

Grundsteuer 607,20 Wohnfläche 230,74

Heizkosten 600,75 direkt 600,75

Kabelgebühr 307,65 Pro Wohnung 153,78
Kaltwasser 590,56 Verbrauch 271,65

Allgemeinstrom 424,53 Pro Kopf 212,27

Gesamtbetrag Mieter 1.630,04

Vorauszahlungen: 12 x 120,00 1.440,00

Nachzahlung 190,04 €

Bremen, den 15.05.2020

Bitte zahlen Sie den Abrechnungsbetrag bis zum 15.06.2020 auf das 
Vermieterkonto. Erhöhen Sie bitte ab Juni 2020 die monatliche 
Vorauszahlung um 20,00 € auf 140,00 €.
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Wenn es eine Abrechnung  der Hausverwaltung gibt:

Betriebskostenabrechnung 2022 Musterstraße 1, Einheit 4, 1. OG rechts 

Mieter Gustav Gut und Berta Brav - Laufzeit 01.01.2022-31.12.2022 

Anteil an den Kosten 12/12

Bewirtschaftungskosten gemäß Abrechnung 2022 Hausverwaltung GmbH vom 
01.09.2023 („Umlagefähige Kosten“):                                                     1.791,77 €

Betrag Heizkosten gemäß Abrechnung                                                1.390,22 €  

Wegen der jeweiligen Gesamtbeträge, dem Verteilerschlüssel und dem daraus jeweils 
resultierenden Einzelbetrag für das Jahr  beachten Sie bitte die  anliegende Abrechnung 
der Hausverwaltung. Der Verteilerschlüssel ist für diese Positionen einheitlich der 
Miteigentumsanteil in Höhe von 290/10.000, aus dem sich der Einzelbetrag des 
Jahresergebnisses errechnen lässt.

Dazu kommt:

Grundsteuer  und Deichbeitrag (direkte Belastung)                                  391,37  €

Summe Nebenkosten                                                                   3.573,36 €

Vorauszahlungen (12*260,00 €)                                                     3.120,00 €

Nachzahlung                                                                                    453,36 €
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Anschreiben an Mieter: 

Betriebskostenabrechnung 2022 Musterstraße 1 Einheit 4, 1. OG rechts 

Sehr geehrter  Herr Gut, sehr geehrte Frau Brav,

in der Anlage übersende ich Ihnen die Betriebskostenabrechnung des Jahres 2022.

Diese besteht aus den folgenden Dokumenten:

Abrechnung der auf Sie entfallenden Kosten für den Mietzeitraum

Abrechnung Hausverwaltung GmbH mit Heizkostenabrechnung für Ihren Zeitraum

Grundsteuerbescheid und Deichbeitrag Bremen

Nachweis Handwerkerleistungen/Haushaltsnahe Dienstleistungen

Gemäß Abrechnung ist eine Nachzahlung in Höhe von 453,36 € zu leisten, bitte zahlen 
Sie den Betrag bis zu 15.06.2023 auf das bekannte Mietkonto.

Die jetzige Vorauszahlung in Höhe von 320,00 € monatlich ist ausreichend kalkuliert.

Im Rahmen der Steuererklärung für das Jahr 2022 können Sie angeben für

Haushaltsnahe geringfügige Beschäftigung   59,04 €, Haushaltsnahe SV-pflichtige 
Beschäftigung 850,86 €, Handwerkerleistungen 578,91 €; (Summe 1.488,81 €)

Wenn Sie die Unterlagen einsehen wollen, teilen Sie mir dies bitte mit, ich werde dann 
einen Termin bei der Hausverwaltung ermöglichen.
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Mieterhöhung - verschiedene Wege, Überblick:

Mieterhöhung zur ortsüblichen Vergleichsmiete

Mieterhöhung gemäß Staffelmiete/Indexmiete

Mieterhöhung aufgrund Modernisierung
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Mieterhöhung – ortsübliche Vergleichsmiete:

Nicht „frei“ möglich, strenge Formvorschrift

Mieterhöhungsverlangen muss enthalten:

Berechnung des Betrages

Begründungsmittel (Mietspiegel, Vergleichswohnungen, 
Gutachten)

Bei Mietspiegel: Vollständigen Abdruck der Berechnung mit 
Zu- und Abschlägen beifügen

Frist seit letzter Erhöhung und Kappungsgrenze sind zu 
beachten

Ziel: Zustimmung des Mieters

Wenn Erklärung nicht innerhalb von drei Monaten erfolgt, 
dann Klage innerhalb weiterer drei Monate nötig.
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Mieterhöhung – Modernisierung:

Maßnahmen mit Wohnwertverbesserung

Vorankündigungspflicht:

Umfang und Beschreibung der Maßnahme

Beginn und Dauer der Maßnahme

Umfang einer möglichen Mieterhöhung und eventuelle 
Veränderung der Betriebskosten

Nach der Maßnahme:
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Nach der Maßnahme:

Mieterhöhung

Summe aller Kosten

Aber: Abschlag für alte Bauteile

Erhöhung bis 8% der Kosten, höchsten 3,00 € je m² in 6  
Jahren

Ankündigungsfrist in der Regel 3 Monate

 Komplette Darlegung der Maßnahme und Kosten

Vereinfachtes Verfahren bei Kosten bis  10.000,00 €.

Alles sehr kompliziert!
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Index und Staffelmiete:

Keine Mietpreisbremse bei Indexmiete, nur bei der 
Ausgangsmiete

Berechnung:
aktueller Wert/Ausgangswert*100 – 100= % - Ergebnis

Muss angefordert werden, einmal jährlich

Staffelmiete

Mietpreisbremse gilt

Mieterhöhung muss nicht geltend gemacht werde, ergibt 
sich aus Vertrag
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Mängel während des Mietverhältnisses
Grundsätze:

Aufgabe des Vermieters, Mieter darf erst tätig werden, wenn 
Vermieter auf Fristsetzung nicht reagiert.

Mieter muss Mängel anzeigen, die der Vermieter sonst nicht 
erkennen kann.

Rechte des Mieters entstehen unabhängig davon, ob der 
Vermieter Kenntnis hat.

Aber: Zeigt der Mieter einen Mangel nicht an, kann das zu 
Rechtsverlust des Mieters führen.
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Wer ist verantwortlich?

1. Mieter muss darlegen und ggf. beweisen, dass ein Mangel 
vorliegt.

2. Der Vermieter muss dann beweisen, dass der Mangel 
durch unzulässigen Gebrauch entstanden ist.

3. Ist ein Mangel nicht durch Fehlverhalten des Mieters 
bedingt, ist die Miete gemindert.

4. Ist ein Mangel durch Fehlverhalten des Mieters entstanden, 
muss der Vermieter den Mangel beseitigen, hat aber einen 
Regressanspruch.
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Rechtsfolgen:

Ist der Gebrauchswert herabgesetzt, ist die Miete gemindert.

Höhe der Mietminderung ist Einzelfallentscheidung

Art und Weise der Mängelbeseitigung ist Sache des 
Vermieters

Mieter muss mitwirken:

Zutritt gewähren, nur „angemessene“ Ankündigungszeit!

Vornahme dulden, aber nicht: Selbst räumen

Ggf. kann der Mieter während der Arbeiten ausziehen!

Kosten gehen zu Lasten des Vermieters, Anrechnung der 
ersparten Aufwendungen

.
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Sonstige Möglichkeiten des Mieters:

Zahlung unter Vorbehalt: sicherstes Vorgehen für Mieter, 
riskiert keine Kündigung

Ersatzvornahme: möglich wenn der Vermieter mit der 
Mängelbeseitigung in Verzug ist. Mieter kann af 
Kostenvorschuss klagen 

Kündigung: Möglich i.d.R. erst nach Fristsetzung wegen 
Nichtgewährung des Gebrauchs oder 
Gesundheitsgefährdung

Schadenersatz: Möglich bei Verzug mit 
Mängelbeseitigung oder pflichtwidriger Weigerung
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Modernisierung:

Muss nur geduldet werden in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen.

Formale Vorgaben vor der Maßnahme, 

Vorankündigungspflicht:

Umfang und Beschreibung der Maßnahme

Beginn und Dauer der Maßnahme

Umfang einer möglichen Mieterhöhung und 
eventuelle Veränderung der Betriebskosten
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Folgen der Duldungspflicht:

Miete ist gemindert

Ggf. Ersatzunterkunft mit Zuschlag für auswärtige 
Verköstigung

Mieter kann Ersatz aller Räumkosten verlangen 

Mieter muss nichts selbst machen, nur dulden!

Aber:Kosten für Räumung gehören zu Kosten der 
Maßnahme!

Ggf. „Eigentor“ des Mieters.
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Nach der Maßnahme:

Mieterhöhung

Summe aller Kosten

Aber: Abschlag für alte Bauteile

Erhöhung bis 8% der Kosten, höchsten 3,00 € je m² in 6  
Jahren

Ankündigungsfrist in der Regel 3 Monate

 Komplette Darlegung der Maßnahme und Kosten

Vereinfachtes Verfahren bei Kosten bis  10.000,00 €.

Alles sehr kompliziert!
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Pflichtverletzung des Mieters:

1.Störung des Gebrauchs

2.Fehlende Zahlung

3.Vereitelung der Besichtigung

4. Verletzung von Obhutspflichten

Rechte des Vermieters:

- Abmahnung und folgend Kündigung

- Untersagung der Störung und Erzwingung der 
Mitwirkung uinberechtigte bauliche 
Veränderungen
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Frage ist immer:

Was gehört zum Vertragsgemäßen Gebrauch?

Dann Anspruch auf Genehmigung.

Tierhaltung, Untervermietung

Das Halten eines Hundes ist vom 
vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache 
gemäß § 535 Abs. 1 BGB umfasst ist, wenn 
hierdurch die Belange des Vermieters oder der 
anderen Mieter nicht beeinträchtigt werden

(LG Berlin Hinweisbeschluss v. 29.11.2019 – 66 S 
251/19, BeckRS 2019, 55236, beck-online)
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Kann eine Erlaubnis widerrufen werden?

Nur wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Mieter kann auf Fortbestand vertrauen

Eine Widerrufsklausel im Vertrag ist nicht nötig.

LG Berlin (65. Zivilkammer), Urteil vom 
09.09.2020 – 65 S 255/19

Einzelfallentscheidung
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Untersagung:

Konkrete (beweisbare)  Umstände schildern

Deutlich erklären, was untersagt werden soll.

Spätestens beim Folgeverstoß Abmahnung!

Inhalt:

Konkrete Schilderung des Pflichtverstoßes

Hinweis auf Hausordnung/Mietvertrag sinnvoll

Unmissverständliche Erklärung, bis wann was geändert werden soll.

Androhung der Rechtsfolge, wenn Verstoß fortgesetzt wird (Klage auf 
Unterlassung/Kündigung)
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Kündigung wegen Pflichtverletzung

Ungenehmigte bauliche Veränderung, AG Stuttgart, Urteil vom 
12.03.2021 – 35 C 1278/20

Vogelzucht mit 80 Kanarienvögeln, AG Menden, Urteil vom 
05.02.2014 - 4 C 286/13

Vereitelung der Besichtigung

bei Verdacht auf rechtswidrige Hundehaltung, (AG Alsfeld Urt. v. 
18.12.2020 – 30 C 73/20 (72), BeckRS 2020, 45486, beck-online)

Bei Verdacht auf Messi-Wohnung, AG Ludwigshafen Urt. v. 
29.3.2021 – 21 C 228/20

Messi-Wohnung, AG München, Endurteil vom 08.08.2018 - 416 C 
5897/18

Beleidigung, wenn diese mit Mietverhältnis zusammenhängt, LG 
München I (14. Zivilkammer), Beschluss vom 08.02.2023 – 14 S 
7769/22
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Die Beendigung des Mietverhältnisses

Kündigungsgründe

- Pflichtverletzung, insbesondere fehlende Mietzahlungen

- Eigenbedarf

Formale Voraussetzungen des Kündigungsschreibens:

Adressiert an alle MieterInnen

Ausgesprochen von allen VermieterInnen

Ausspruch Kündigung

Schilderung des Kündigungsgrundes: Tatsachen benennen!

Belehrung über Widerspruchsrecht

Hilfsweise fristgemäße Kündigung und Abmahnung

Unterschrift von allen VermieterInnen
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Kündigung wegen Pflichtverletzung

Kündigungsgründe:

Mietzahlungspflichten: entweder mehr als eine Miete in zwei 
aufeinander folgenden Terminen

oder insgesamt mehr als zwei Mieten über längeren Zeitraum

Andere Pflichtverletzungen nur nach Abmahnung wie sonstige   
(§ 543 BGB).

Gilt auch für sonstige Rückstände.

 I.d.R. muss der fehlende Betrag aber Relevanz haben (2 
Monatsmieten).

Dauerhafte unpünktliche Zahlung kann auch Abmahnung auch zur 
Kündigung berechtigten.
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Eigenbedarf:

Zugunsten Familie oder Haushalt

Sogar für Zweitwohnung

Benötigen: Darlegung des Interesses

Eigenbedarf muss bis zum Kündigungstermin bestehen

Vorgetäuschter Eigenbedarf kann strafbar sein,

Umfassende Schadenersatzpflicht

Aber: Zieht der Mieter unberechtigt nicht aus, schuldet er ab 
Kündigung ortsübliche Miete (Nutzungsentschädigung).
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Inhalt des Kündigungsschreibens

1. Ausspruch der Kündigung

Fristlos und hilfsweise fristgemäß   bzw. fristgemäß mit Angabe des Beendigungstermins

„hiermit kündige ich fristlos“ eindeutige Erklärung aussprechen!

2. beteiligte Personen beachten: von allen Vermietern an alle Mieter, ggf. von 
Empfangsvollmacht Gebrauch machen

3. Angabe der Kündigungsgründe, konkreten Sachverhalt schildern, so genau wie 
möglich

4. Fortsetzungswiderspruch gemäß § 545 BGB

5. Auszugstermin nochmals benennen.

6. Ggf. Hinweis auf Widerspruchsrecht

7. Ggf. hilfsweise Abmahnung wegen der Pflichtverletzung
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Rückgabe der Wohnung:

Zählerstände festhalten und alle Schlüssel 
entgegennehmen

Übergabeprotokoll nur sinnvoll, wenn sich die 
Parteien einig sind

Sonst: Mängel in Ruhe feststellen
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Was tun bei Schäden, Mängel etc:

Unbedingt Zustand vor Durchführung von 
Maßnahmen festhalten

Bei fehlenden Schönheitsreparaturen muss Mieter 
unter Fristsetzung zur Vornahme aufgefordert 
werden, sonst gibt es keine Regressansprüche.

Bei (auch berechtigten) Einbauten hat Vermieter 
Wahlrecht zwischen Rückbau und Übernahme 
zum Zeitwert. 

Wenn Rückbau, dann Fristsetzung!
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Wann gibt es Schadenersatz bei Mängeln?

- liegt überhaupt ein Schaden vor?

Abgrenzung zur Abnutzung

Abzug neu für alt 

- wie hoch ist der Schaden?

Wie teuer war das geschädigte Bauteil zum 
Zeitpunkt des Einbaus?

welcher Aufwand ist erforderlich?
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Eigenleistung kann abgerechnet werden

Auch Mietausfall wegen schlechtem Zustand 
möglich - 

Vermietung versuchen und Absagen 
dokumentieren!

Schwierigkeiten:

Vermieter muss alles beweisen!

Kurze Verjährung von 6 Monaten beginnt ab 
Entgegennahme der Wohnung
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Abrechnung der Mietsicherheit (Deponat)

Deponat darf nicht während des Mietverhältnisses 
gezogen werden.

Zinsen erhöhen die Sicherheit.

„Abwohnen“ der Sicherheit ist nicht erlaubt.

Abrechnungsreife entsteht, wenn keine Ansprüche 
mehr hinzukommen.



  

Vermieten – aber richtig!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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